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Betreff: 
Bewertungsrichtlinie der Stadt Genthin 

 

 

 Beschlussvorlage 2014-2019/SR-110 
Status:  öffentlich 

 

 

Beratungsfolge: Abstimmung 

Sitzungsdatum Gremium Zuständigkeit Ja Nein Ent Bef 

17.11.2015 Rechnungsprüfungs- und Finanzausschuss Vorberatung 
19.11.2015 Hauptausschuss Vorberatung 
26.11.2015 Stadtrat der Stadt Genthin Entscheidung 

    

 Ergebnis der Abstimmung:  beschlossen  abgelehnt 

Beschlussvorschlag: 
Der Stadtrat der Stadt Genthin beschließt die Bewertungsrichtlinie der Stadt Genthin.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Janett Zaumseil) (Thomas Barz) 
Fachbereichsleiter/in Bürgermeister 
 
 



 
2014-2019/SR-110 

 

 

 
Sachverhalt: 
Der Landtag von Sachsen-Anhalt hat am 22. April 2006 das Gesetz über ein "Neues Haushalts- und 
Rechnungswesen für die Kommunen in Sachsen-Anhalt" (NKHR) beschlossen, das die Kommunen 
verpflichtet, ihr Haushalts- und Rechnungswesen nach dem System der doppelten Buchführung 
(Doppik) zu führen. 
Die Stadt Genthin hat ihr Haushalts- und Rechnungswesen zum 01.01.2014 auf das NKHR 
umgestellt. 
 
Mit der Umstellung des Haushalts- und Rechnungswesens muss die Stadt Genthin zudem ihr 
Vermögen und ihre Verbindlichkeiten erfassen und bewerten. 
 
Die Bewertungsrichtlinie des Landes Sachsen Anhalt ist als Rechtsvorschrift dabei zur Hilfe zu 
nehmen. Da die Richtlinie Bewertungsspannen vorsieht, ist es erforderlich, konkrete Einzelansätze für 
die Stadt Genthin festzusetzten. Daher ist es notwendig, dass die Stadt Genthin eine Richtlinie zur 
Erfassung und Bewertung ihres Vermögens bzw. ihrer Verbindlichkeiten erarbeitet.  
 
Anlagen: 
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Finanzielle Auswirkungen: 
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